
 

 

 

                                                                     

 

09.08.2021 

 

Sehr geehrte, liebe Eltern unserer zukünftigen Schulanfängerinnen und Schulanfänger, 

bald ist es soweit: Ihr Kind kommt in die Schule.  Dies ist für Ihr Kind, aber sicherlich auch für Sie ein 

besonderes Ereignis, dem Sie freudig und gespannt entgegenblicken. 

Der Einschulungstag soll für alle Beteiligten ein schöner Tag werden. Ziel ist, dass dieser Tag trotz der 

noch immer anhaltenden Corona-Pandemie feierlich und möglichst unbeschwert verläuft. 

Um dies sicherzustellen, gelten die jeweils aktuellen Maßgaben für Kulturveranstaltungen nach § 1 

Absatz 6 der Coronabetreuungsverordnung in Verbindung mit § 13 der Coronaschutzverordnung. 

Das bedeutet nach dem heutigen Stand, dass die bekannten Hygienemaßnahmen bei unseren drei 

Einschulungsfeiern einzuhalten sind: Das Tragen von Masken, die Einhaltung von Mindestabständen, die 

einfache Rückverfolgbarkeit der Teilnehmenden durch Dokumentation ihrer Namen, Adressen, 

Telefonnummern oder E-Mailadressen – siehe Beiblatt. 

Ergänzend zu meinem Elternbrief vom 30.06.2021 möchte ich Ihnen zur Einschulung Ihres Kindes 

folgende Mitteilung unseres Ministeriums für Schule und Bildung zur Kenntnis geben (Schulmail vom 5. 

August 2021): 

„Um den Gesundheitsschutz für alle Beteiligten nach der Ferienzeit zu gewährleisten, wird allen Eltern 

empfohlen, die Erstklässlerinnen und Erstklässler unmittelbar vor dem ersten Schultag bei einem 

Testzentrum testen zu lassen oder bei ihren Kindern einen Antigen-Selbsttest durchzuführen 

(höchstens 48 Stunden zurückliegende Testung).“ 

Soweit nach den o.g. Regelungen nicht ohnehin ein Testnachweis erforderlich ist, empfiehlt das 

Ministerium auch für alle anderen an der Einschulungsfeier teilnehmenden Personen einen Test- bzw. 

Immunisierungsnachweis. Bitte beachten Sie, dass die konkreten Einzelheiten zu den 

Hygienemaßnahmen davon abhängig sind, in welcher Inzidenzstufe unsere Schule sich am Tag der 

Einschulung befindet. 

Zur Erleichterung des organisatorischen Ablaufes am 19. August wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie das 

unten beigefügte Formblatt zur Kontaktnachverfolgung beim Betreten des Schulgeländes ausgefüllt 

bereithalten würden. Gleiches gilt für den Nachweis über ein negatives Testergebnis oder einen 

Nachweis über eine Immunisierung durch Impfung oder Genesung. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! 

Wir alle freuen uns auf die Einschulung Ihres Kindes! 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. A. Pfeifer, Rektorin 



 

 

 

 

 

Einschulungsfeiern an der Kettelerschule, 19. August 2021 
Formblatt zur Kontakt-Nachverfolgung 
 
 
 
Name des Kindes: ______________________________Klasse: __________ 
 
 

Name der 
Begleitperson 

Adresse Telefonnummer E-Mail-Adresse 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

 


